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Satzungstext

Von Zeile 280 bis 281 einfügen:
dazu berechtigt, in begrenztem Rahmen Ordnungsmaßnahmen zu verhängen. Näheres regelt die
Landesschiedsordnung.

§ 11 Landesarbeitskreise

(1) In den Landesarbeitskreisen (LAKs) der GRÜNEN JUGEND Schleswig-Holstein können sich Mitglieder
zusammenschließen und zu spezifischen politischen Themen arbeiten. Die Errichtung eines LAKs muss
bei der Landesmitgliederversammlung beantragt und mit einfacher Mehrheit beschlossen werden.

(2) Die Mitglieder eines LAKs können zwei Koordinator*innen wählen. Mindestens eine Person davon
muss eine FINT*-Person sein. Die Koordinator*innen sind für die Organisation des LAKs zuständig und
Ansprechpersonen gegenüber dem Vorstand. Die Koordinator*innen müssen jährlich neu gewählt
werden.

(3) Bei der ersten ordentlichen Landesmitgliederversammlung im Jahr sollen die LAKs der
Landesmitgliederversammlung über ihre Arbeit berichten. Anschließend wird über die
Wiederanerkennung abgestimmt.

(4) Beschlüsse eines Arbeitskreises sind nicht bindend für die Arbeit der GRÜNEN JUGEND Schleswig-
Holstein.
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